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See the notice on TED website 523233-2023 - Competition
Germany-Hofheim am Taunus: Structural shell work
OJ S 166/2023 30/08/2023
Contract notice
Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt
Postal address: Am Kreishaus 1-5
Town: Hofheim am Taunus
NUTS code: DE71A Main-Taunus-Kreis
Postal code: 65719
Country: Germany
E-mail: vergabe_projekte@mtk.org
Telephone: +49 6192/2016142
Fax: +49 6192/2016801

:Internet address(es)
Main address: www.mtk.org

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of 
charge, at: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y376VM7/documents
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.dtvp.de
/Satellite/notice/CXP4Y376VM7

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Heinrich-Böll-Schule, Rohbauarbeiten
Reference number: HBS-107-120

Main CPV code
45223220 Structural shell work

Type of contract
Works

Short description

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/523233-2023
mailto:vergabe_projekte@mtk.org?subject=TED
http://www.mtk.org
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y376VM7/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y376VM7
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4Y376VM7
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Kurze Beschreibung der Gewerke
Abbruch- und Rodungsarbeiten
(Pflaster- und Grünflächen im geringen Umfang)
Erdaushubarbeiten
Stahlbetonarbeiten, teilweise SB4
Stahlbauarbeiten (im geringen Umfang)
Stahlbetonfertigteilarbeiten
Dämm- und Abdichtungsarbeiten
Mauerwerksarbeiten
Erdungsanlagenarbeiten
Leerrohrverlegung
Grundleitungsarbeiten

Estimated total value
Value excluding VAT: 2 240 019,18 EUR

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Description

Place of performance
NUTS code: DE71A Main-Taunus-Kreis
Main site or place of performance: Heinrich-Böll-Schule Schulstraße 100 65795 Hattersheim 
am Main

Description of the procurement
Der Main-Taunus-Kreis beabsichtigt die Erweiterung der Heinrich-Böll-Schule, Schulstraße 
100 in Hattersheim am Main.
Es handelt sich um einen Schulerweiterungsbau im innerstädtischen Umfeld bzw. Stadtrand.
Der Schulerweiterungsbau entsteht auf einem sich in Betrieb befindlichen Schulgelände.
Im Einzelnen sind folgende Arbeiten zu verrichten:
Abbruch- und Rodungsarbeiten
(Pflaster- und Grünflächen im geringen Umfang)
ca. 1.270 m2 Pflasterfläche
ca. 450 m2 Grasnarbe
Erdarbeiten
ca. 1.400 m3 Baugrubenaushub
ca. 1.710 m3 Bodenaushub für Medienleitungen
Stahlbetonarbeiten, teilweise SB4
ca. 515 m3 WU-Beton Bodenplatte, (Streifen-) Fundamente, Zerrbalken
ca. 330 m2, d = 20-32 cm Deckenplatten Stahlbeton
ca. 770 m2, d = 24-32 cm Stahlbetonaußenwände
ca. 950 m2, d = 24 cm Stahlbetoninnenwände
ca. 100 m2 Schachtwände
ca. 35 m3 Stützen, überwiegend Innen
ca. 80 m3 Unterzüge und Wandkonsolen
Stahlbauarbeiten (im geringen Umfang)
ca. 17,5 t HEB Stützen/Träger
ca. 750 kg Profilstahl und Kleineisen
Stahlbetonfertigteilarbeiten
10 Stk. Betonfertigteil-Treppenläufe
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ca. 2.720 m2, d = 22-32 cm Spannbeton-Hohlplatten
Dämm- und Abdichtungsarbeiten
ca. 860 m2 Wärmedämmung unter Gründungsplatten
ca. 380 m2 senkrechte Perimeterdämmung
ca. 95 m2 PMBC-Abdichtung
ca. 1.230 m2 FBVF-Dichtungsfläche
Mauerwerksarbeiten
ca. 360 m2, d = 24 cm Mauerwerkswand Innen,
nichttragend
Erdungsanlagenarbeiten
ca. 380m Ring- und Fundamenterder mit Anschlussfahnen
Leerrohrverlegung
ca. 460m Kunststoffrohr
Grundleitungsarbeiten
ca. 70 m Grundleitungen
ca. 240 m Abwasserleitungen
(Schmutz- und Regenwasser)

Award criteria
Criteria below
Price

Estimated value
Value excluding VAT: 2 240 019,18 EUR

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 20/11/2023 End: 28/05/2024
This contract is subject to renewal: no

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

Conditions for participation

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to 
enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions: 
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende 
Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf 
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung 
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für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische 
Einzelnachweise.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als Nachweis der Eignung für die zu vergebende 
Leistung mit dem Angebot
- Entweder die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" gem. Formblatt 124 MTK ggf. ergänzt 
durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise
- Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
vorzulegen.
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Bieter in die engere Wahl, ist vom Bieter die 
Eigenerklärung durch Vorlage von 3 Referenznachweisen über vergleichbare Leistungen mit 
den Angaben und Nachweisen nach Formblatt 124 MTK bzw. der EEE zu bestätigen. 
Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die 
deutsche Sprache beizufügen.
Im Übrigen dient die Eigenerklärung zur Eignung gem. Formblatt 124 MTK bzw. die 
europäische Eigenerklärung grundsätzlich als endgültiger Eignungsnachweis. In konkreten 
Zweifelsfällen an der dahingehend erklärten Eignung eines Bieters sind die Eigenerklärungen 
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der Eigenerklärung zur Eignung gem. 
Formblatt 124 MTK bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen der zuständigen Stellen 
bzw. konkrete eigene Angaben zu bestätigen bzw. nachzuweisen. Bescheinigungen, die nicht 
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache 
beizufügen.
Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die 
Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische 
Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der 
Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen 
e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise.
Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen:
Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: "keine".

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria: 
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende 
Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf 
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung 
für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische 
Einzelnachweise.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als Nachweis der Eignung für die zu vergebende 
Leistung mit dem Angebot
- Entweder die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" gem. Formblatt 124 MTK ggf. ergänzt 
durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise
- Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
vorzulegen.
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Bieter in die engere Wahl, ist vom Bieter die 
Eigenerklärung durch Vorlage von 3 Referenznachweisen über vergleichbare Leistungen mit 
den Angaben und Nachweisen nach Formblatt 124 MTK bzw. der EEE zu bestätigen. 
Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die 
deutsche Sprache beizufügen.
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Im Übrigen dient die Eigenerklärung zur Eignung gem. Formblatt 124 MTK bzw. die 
europäische Eigenerklärung grundsätzlich als endgültiger Eignungsnachweis. In konkreten 
Zweifelsfällen an der dahingehend erklärten Eignung eines Bieters sind die Eigenerklärungen 
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der Eigenerklärung zur Eignung gem. 
Formblatt 124 MTK bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen der zuständigen Stellen 
bzw. konkrete eigene Angaben zu bestätigen bzw. nachzuweisen. Bescheinigungen, die nicht 
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache 
beizufügen.
Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die 
Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische 
Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der 
Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen 
e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise.
Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen:
Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: "keine".

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria: 
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende 
Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis)und ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise (siehe unten). Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist 
auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die 
Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise (siehe unten).
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu 
vergebende Leistung mit dem Angebot
- Entweder die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" (Formblatt 124, den 
Vergabeunterlagen beigefügt)ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische 
Einzelnachweise
- Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
Vorzulegen.
Bei Einsatz von anderen Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) sind auf gesondertes 
Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte 
auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die 
Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von 
Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis)geführt werden ggf. ergänzt durch 
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, 
sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes 
Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" bzw. in der EEE genannten 
Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher 
Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.
Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen:
Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: "keine".

Conditions related to the contract

Contract performance conditions
Abgabe einer Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt, auch für Nach- und 
Verleihunternehmen:



523233-2023 Page 6/9

IV.2.6.

IV.2.4.

IV.2.3.

IV.2.2.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

Bieter geben mit Angebotsabgabe eine Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und 
Mindestentgelt bei öffentlichen Aufträgen nach dem Hessischen Vergabe- und 
Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021, GVBl.S. 338 ab. Die Verpflichtungserklärung zu 
Tariftreue und Mindestentgelt entsprechend den Vorgaben der §§ 4 und 5 des Hessischen 
Vergabe- und Tariftreuegesetzes (HVTG) zur Zahlung des Mindestlohns gemäß § 20 des 
Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
(AEntG) bezieht sich nicht auf Beschäftigte, die bei einem Bieter oder Nachunternehmer im 
EU-Ausland beschäftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen. Im Fall der 
Ausführung vertraglich übernommener Leistungen durch Nachunternehmen, ist die 
Verpflichtungserklärungen zur Tariftreue und Mindestentgelt der Nachunternehmen nach 
Auftragserteilung, spätestens vor Beginn der Ausführung der Leistung durch das 
Nachunternehmen, vorzulegen.
Sozialkassenbescheinigung:
Der für den Zuschlag vorgesehene Bieter hat gem. § 5 Abs.3 HVTG vor Auftragsvergabe eine 
gültige Bescheinigung der zuständigen gemeinsamen Einrichtung von Tarifvertragsparteien im 
Sinne des § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 20 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes vom 23. Juli 
2004 (BGBl. I S.1842), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 4489), 
über seine ordnungsgemäße Teilnahme an den Sozialkassenverfahren vorzulegen. Die 
Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist 
sein. Handelt es sich bei dem für den Zuschlag vorgesehenen Bieter um einen inländischen 
Betrieb, der nicht in den Geltungsbereich der Tarifverträge fällt, die für eine gemeinsamen 
Einrichtung im Sinne des § 4 Abs. 2 des Tarifvertrags gelten, muss dieser Bieter nach § 5 Abs. 
4 HVTG eine gültige Bescheinigung seiner Krankenkasse über die ordnungsgemäße 
Abführung seiner Sozialversicherungsbeiträge vorlegen. Dabei ist die Bescheinigung 
derjenigen Krankenkasse vorzulegen, bei der die meisten der beim Bieter 
sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer versichert sind. Die Bescheinigung 
darf nicht älter als drei Monate zum Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist sein.

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/09/2023 10:00Local time: 

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected 
candidates

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
German

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/11/2023
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IV.2.7. Conditions for opening of tenders
Date: 25/09/2023 10:00Local time: 

Section VI: Complementary information

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

Additional information
Abgabe einer Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt, auch für Nach- und 
Verleihunternehmen:
Bieter geben mit Angebotsabgabe eine Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und 
Mindestentgelt bei öffentlichen Aufträgen nach dem Hessischen Vergabe- und 
Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12. Juli 2021, GVBl.S. 338 ab. Die Verpflichtungserklärung zu 
Tariftreue und Mindestentgelt entsprechend den Vorgaben der §§ 4 und 5 des Hessischen 
Vergabe- und Tariftreuegesetzes (HVTG) zur Zahlung des Mindestlohns gemäß § 20 des 
Mindestlohngesetzes (MiLoG) bzw. des Tariflohns nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz 
(AEntG) bezieht sich nicht auf Beschäftigte, die bei einem Bieter oder Nachunternehmer im 
EU-Ausland beschäftigt sind und die Leistung im EU-Ausland erbringen. Im Fall der 
Ausführung vertraglich übernommener Leistungen durch Nachunternehmen, ist die 
Verpflichtungserklärungen zur Tariftreue und Mindestentgelt der Nachunternehmen nach 
Auftragserteilung, spätestens vor Beginn der Ausführung der Leistung durch das 
Nachunternehmen, vorzulegen.
Sozialkassenbescheinigung:
Der für den Zuschlag vorgesehene Bieter hat gem. § 5 Abs.3 HVTG vor Auftragsvergabe eine 
gültige Bescheinigung der zuständigen gemeinsamen Einrichtung von Tarifvertragsparteien im 
Sinne des § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 20 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes vom 23. Juli 
2004 (BGBl. I S.1842), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. März 2021 (BGBl. I S. 4489), 
über seine ordnungsgemäße Teilnahme an den Sozialkassenverfahren vorzulegen. Die 
Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein. Handelt es sich bei dem für den Zuschlag 
vorgesehenen Bieter um einen inländischen Betrieb, der nicht in den Geltungsbereich der 
Tarifverträge fällt, die für eine gemeinsamen Einrichtung im Sinne des § 4 Abs. 2 des 
Tarifvertrags gelten, muss dieser Bieter nach § 5 Abs. 4 HVTG eine gültige Bescheinigung 
seiner Krankenkasse über die ordnungsgemäße Abführung seiner 
Sozialversicherungsbeiträge vorlegen. Dabei ist die Bescheinigung derjenigen Krankenkasse 
vorzulegen, bei der die meisten der beim Bieter sozialversicherungspflichtig beschäftigten 
Arbeitnehmer versichert sind. Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate zum 
Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist sein.
Bekanntmachungs-ID: CXP4Y376VM7

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Telephone: +49 6151-126603
Fax: +49 6151-125816
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VI.4.3.

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures
Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Telephone: +49 6151-126603
Fax: +49 6151-125816

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Auf das Vergabeverfahren findet das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
Anwendung. Zuständig für die Nachprüfung von Vergabeverfahren ist die Vergabekammer 
des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt (Kontaktdaten unter VI.4.1). Die 
Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein (§ 160 Abs. 1 GWB). 
Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine Verletzung in 
seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften 
geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete 
Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht (§ 
160 Abs. 2 GWB).Der Antrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber dem 
Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Hochbau- und Liegenschaftsamt (Kontaktdaten unter I.1) 
nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 
Absatz 2 bleibt unberührt;
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegen über dem Auftraggeber gerügt werden; 3) Verstöße gegen 
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis 
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden;
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Die Rechtsbehelfsfristen und Präklusionsbestimmungen nach § 160 Abs. 3 GWB sind 
zwingend zu beachten. Der Vertragsschluss ist 15 Kalendertage nach Absendung der 
Vorinformation an unterlegene Bieter/erfolglose Bewerber nach § 134 Abs. 2 GWB möglich. 
Erfolglose Bewerber, die bereits nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens und bevor die 
Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieterergangen ist, über ihre 
Ablehnung informiert wurden, bedürfen dieser Vorinformation nach § 134 GWB nicht mehr. 
Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet, verkürzt sich die Frist 
auf 10Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den 
Auftraggeber.
Gemäß § 135 Abs. 1 GWB ist ein Vertrag von Anfang an unwirksam, wenn der Auftraggeber:
1) gegen § 134 verstoßen hat oder
2) den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser 
Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist.
Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im 
Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen 
Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, 
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VI.5.

VI.4.4.

jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschlussgeltend gemacht worden ist. Hat der 
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekanntgemacht, 
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach 
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen 
Union (§ 135 Abs. 2 GWB).

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postal address: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Town: Darmstadt
Postal code: 64283
Country: Germany
Telephone: +49 6151-126603
Fax: +49 6151-125816

Date of dispatch of this notice
25/08/2023


